
 
 
Maklerauftrag  
 

Vertragsparteien/Vertragsgegenstand 
Der/die Kunde/in 

Name/Anschrift ____________________________________________________________________ 

beauftragt die Maklerin versicherungs- und finanzkontor friedrichs gmbh, Schlachte 45, 28195 Bre-
men, Versicherungsverträge zu vermitteln. Die Versicherungsvermittlung umfasst insbesondere die 
Vorbereitung und den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitwirkung bei der Verwaltung 
und Erfüllung, insbesondere im Schadensfall. 
 
Pflichten der Maklerin  
 
Die Maklerin befragt den/die Kunden/in im Rahmen ihrer Tätigkeit nach seinen/ihren Wünschen und 
Bedürfnissen. Dabei werden sowohl die Komplexität der angebotenen Versicherung als auch die je-
weilige Situation des Kunden berücksichtigt, soweit hierfür Anlass besteht. 

Die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat werden unter Berücksichtigung 
des Schwierigkeitsgrades des angebotenen Versicherungsvertrags in einem Beratungsprotokoll do-
kumentiert. 

Die Maklerin wird seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung stützen, soweit 
im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart wird. 

Die Maklerin wirkt insbesondere bei der Verwaltung, Betreuung und Erfüllung des Versicherungsver-
trages, z. B. im Schadensfall, im Rahmen der Maklervollmacht mit. 

Ausgenommen ist die Beratung und Vermittlung von Reisekrankenversicherungen, Reisegepäckversi-
cherungen und Reiserücktrittsversicherungen. Auf Wunsch erfolgt lediglich eine Empfehlung. 
 
Vergütung 
 
Die Leistungen der Maklerin werden durch die vom Versicherer zu tragende Courtage abgegolten; sie 
ist Bestandteil der Versicherungsprämie.  
 
Risikoänderungen 
 
Vertrags- und risikorelevante Änderungen hat der Kunde der Maklerin unverzüglich anzuzeigen. 
 
Kündigung 
 
Der Maklervertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Die Maklerin kann den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat schriftlich kündigen. 
 
Haftung 
 
Die Maklerin erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung 
für die Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten ist auf 1.130.000  Euro beschränkt, es sei denn, die 
Maklerin hat ihre Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. 
 
 
 



Verjährung 
 
Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem der Anspruch entstanden ist und der/die Kunde/in Kenntnis von den Anspruch begründen-
den Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte 
erlangen müssen. Im Einzelfall weitergehende Verjährungsvorschriften des BGB bleiben unberührt. 

 
 
 
_____________________  _______________________ ________________________ 
Ort, Datum     Kunde/in   Maklerin 

 
Datenschutzeinwilligung 
 
Der/die Kunde/in willigt ein, dass seine/ihre Daten zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertrags-
durchführung, die zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, an nachstehende Dritte übermittelt 
werden dürfen: 
 
 Versicherer und deren Bevollmächtige (z.B. Assekuradeure) 
 Rückversicherer  
 Sozialversicherungsträger 
 Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften 
 Bausparkassen 
 Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften 
 Kooperations-, Service- und Verbundpartner 
 Untervermittler 
 Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
 Versicherungs-Ombudsmänner 
 Rechtsnachfolger 

 
Die Übermittlung personenbezogener Gesundheitsdaten ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der Da-
ten für die Beurteilung des zu versichernden Risikos oder der Leistungspflicht erforderlich ist.  
 
 
Maklervollmacht 
 
Hiermit erteile ich  
 

Name/Anschrift ____________________________________________________________________ 
 
der versicherungs- und finanzkontor friedrichs gmbh, Schlachte 45, 28195 Bremen oder ihrer Rechts-
nachfolgerin die Vollmacht, in meinem Namen 
 
 Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen, 
 Erklärungen, Anzeigen und Informationen zu Versicherungsverträgen abzugeben oder entgegen-

zunehmen, 
 bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelte oder betreute Versicherun-

gen mitzuwirken, 
 Zahlungen aus Abrechnungen oder Schadenabwicklungen entgegenzunehmen, 
 Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen und  
 Untervollmachten auszustellen. 

 
 
 
_____________________  _______________________  
Ort, Datum     Kunde/in          (Stand 01/2008 – F:\Formulare) 
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